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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Entwicklungsausschuss wurde zu dem Verordnungsvorschlag konsultiert, nach dem die 
Finanzmittel und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter Personen und Organisationen im 
Zusammenhang mit der Lage in Darfur (Sudan) eingefroren werden können. Mit dem 
Vorschlag für eine Verordnung wird die Resolution des UN-Sicherheitsrates 1591/2005 
umgesetzt, die am 29. März 2005 angenommen worden war und die nicht nur das Einfrieren 
des Vermögens und der wirtschaftlichen Ressourcen, sondern auch ein Waffenembargo 
vorsieht.

Dabei geht es um Personen, die – so die UN-Resolution – "den Friedensprozess behindern, 
eine Bedrohung für die Stabilität in Darfur und in der Region darstellen, Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht, Verletzungen der internationalen Menschenrechte oder andere 
Greueltaten begehen, gegen [das Waffenembargo] verstoßen oder für [...] offensive 
militärische Überflüge verantwortlich sind."

Da sich der Sicherheitsrat dabei auf Kapitel VII der UN-Charta stützt, sind die Gemeinschaft 
und die Mitgliedstaaten verpflichtet, den Vorschlag umzusetzen.

Die Liste der von dieser Maßnahmen betroffenen Personen und Organisationen wird 
vertraulich von einem Ausschuss erstellt (Artikel 3 der Resolution 1591/2005), um nach 
Möglichkeit zu vermeiden, dass Finanzmittel und wirtschaftliche Ressourcen, die eingefroren 
werden sollen, noch überwiesen werden. Es ist zu hoffen, dass das „große Verfahren“ (das 
alle Mitglieder des Sicherheitsrates umfasst) nicht bewirkt, dass die Sanktionen hochgestellte 
Politiker verschonen und sich nur gegen die ihnen unterstellten richten.

Der Entwicklungsausschuss billigt zwar grundsätzlich derartige Sanktionen, die die 
herrschenden Politiker, aber nicht das Volk treffen, möchte jedoch in Form von 
Änderungsanträgen einige Bemerkungen anbringen:

– Es wird vorgeschlagen, einen Verweis auf das Abkommen von Cotonou und auf die 
Verfahren nach Artikel 8 und Artikel 96 aufzunehmen. Am 25. Januar 2005 hat die 
Kommission trotz der Bedenken des Parlaments wegen der Lage in Darfur eine 
Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit dem Sudan 
unterzeichnet.

– Es ist nicht hinnehmbar, dass das Parlament zu einer Verordnung konsultiert wird, die 
keine Liste der Personen enthält, auf die die Sanktionen angewandt werden. Daher 
wird vorgeschlagen, Anhang I zu streichen und dass dem Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres sowie dem Entwicklungsausschuss vor der 
Veröffentlichung der Liste vertrauliche Vorabinformationen zur Verfügung gestellt 
werden.

– Das Einfrieren von Vermögen und wirtschaftlichen Ressourcen ist nur eines der 
möglichen Instrumente, und es befreit die Konfliktparteien nicht von ihrer Pflicht, die 
mögliche Immunität von Personen, die schwerer Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht verdächtig sind, aufzuheben und sie strafrechtlich zu verfolgen. Es 
stellt gemäß der Resolution 1593/2005 des UN-Sicherheitsrates auch kein Hindernis für die 
Durchführung von Ermittlungen durch den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofes 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Bezugsvermerk 2 a (neu)

– unter Hinweis auf den Bericht der 
internationalen Untersuchungskommission 
zu Darfur, der gemäß der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates 1564/2004 erstellt 
wurde,

Änderungsantrag 2
Erwägung 3 b (neu)

(3b) Die Gemeinschaft sorgt in Anwendung 
der Maßnahmen gemäß der Resolution 
1591/2005 des UN-Sicherheitsrates dafür, 
dass diese Maßnahmen mit den Verfahren 
abgestimmt werden, die gegenwärtig gemäß 
dem in Cotonou am 23. Juni 20002

unterzeichneten Partnerschaftsabkommen 
zwischen den Mitgliedern der Gruppe der
Staaten in Afrika, im Karibischen Raum 
und im Pazifischen Ozean einerseits und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits vollzogen 
werden (insbesondere mit Bezug auf die 
Artikel 8 und 96).

Änderungsantrag 3
Erwägung 3 c (neu)

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. L 317 vom 15. 12. 2000, S. 3.
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(3c) Die in dieser Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen berühren weder 
die Annahme anderer Maßnahmen, die 
dazu bestimmt sind, die 
Waffenruhevereinbarung von N'Djamena 
vom 8. April 2004 umzusetzen noch die 
Bestimmung, dass (gemäß den 
internationalen Übereinkommen über den 
Schutz der Menschenrechte) Personen, die 
schwerer Verstöße gegen die 
Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht verdächtig sind, strafrechtlich 
zu verfolgen und vor Gericht zu stellen 
sind, noch die Einleitung von Ermittlungen 
durch den Ankläger des Internationalen 
Strafgerichtshofes zu den in Darfur 
begangenen Verbrechen auf der Grundlage 
der Ad-hoc-Konsultation des Gerichtshofes 
durch den UN-Sicherheitsrat gemäß der 
Resolution 1593/2005.

Änderungsantrag 4
Artikel 10 Absatz 1

Die Kommission ist befugt, Die Kommission ist befugt,
a) Anhang I auf der Grundlage der 
Feststellungen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen oder des 
Sanktionsausschusses zu ändern;

a) auf der Grundlage der Feststellungen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen oder 
des Sanktionsausschusses eine Liste der 
natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen gemäß 
Artikel 2 zu erstellen und zu ändern, deren 
Finanzmittel und wirtschaftliche 
Ressourcen eingefroren werden sollen;

b) Anhang II auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen 
zu ändern.

b) den Anhang auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen zu ändern.

Die Kommission übermittelt dem 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres und dem 
Entwicklungsausschuss des Europäischen 
Parlaments vertrauliche 
Vorabinformationen betreffend die 
Erstellung der Liste nach Buchstabe a 
sowie jegliche Änderungen dieser Liste.
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Änderungsantrag 5
Anhang I

Liste der in Artikel 2 genannten 
natürlichen und juristischen Personen und 
Organisationen

entfällt
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